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Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Bau- und Betriebsausschuss 10.06.2020 zur Kenntnis 

 
Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Voerde (Niederrhein) 
hier: Sockel des Kaiser-Wilhelm-Denkmals im Park „Haus Voerde“ 
 
Beschlussvorschlag: 

-ohne- 
 

 
 
 
Sachdarstellung: 

 
Der Sockel des Kaiser-Wilhelm-Denkmals befindet sich seit seiner Translozierung in den 1960er 
Jahren im Park Haus Voerde, östlich des Baudenkmals „Haus Voerde“ (s. Anlage).  
Ursprünglich befand sich das Denkmal (Sockel und Büste) an der Frankfurter Straße. Nach dem 
Ersten Weltkrieg war die bronzene Büste des Kaisers verschwunden, vermutlich wurde sie einge-
schmolzen. 
Das Ehrenmal wurde zur Erinnerung an die Kapitulation Napoleon III. am 2. September 1870 nach 
der Sedanschlacht und an die Proklamierung des Deutschen Kaiserreiches im Spiegelsaal des 
Schlosses zu Versailles am 18. Januar 1871 durch Kaiser Wilhelm I. errichtet und am 18. Oktober 
1888, dem Geburtstag Kaiser Friedrich III. (der am 15. Juni 1888 bereits verstorben war), einge-
weiht.  
 
Nach einer Ortsbesichtigung am 22.08.2019 hat eine Mitarbeiterin des LVR – Amt für Denkmal-
pflege im Rheinland - die Denkmalwürdigkeit des Sockels des Kaiser-Wilhelm-Denkmals überprüft 
und festgestellt, dass es sich hier um ein Baudenkmal im Sinne des § 2 Denkmalschutzgesetz 
NRW handelt.  
An seiner Erhaltung und Nutzung besteht ein öffentliches Interesse, denn es ist bedeutend für die 
Geschichte des Menschen und für seine Erhaltung und Nutzung liegen wissenschaftliche, hier 
memorial- und ortsgeschichtliche Gründe vor.  
 
Gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 DSchG NRW sind Denkmäler in die Denkmalliste einzutragen. Ein Ermes-
sen kommt den zuständigen Denkmalbehörden nicht zu.  
Zuständig für die Durchführung des Eintragungsverfahrens sind gem. § 3 der Verordnung über die 
Führung der Denkmalliste (Denkmallisten-Verordnung) des Landes Nordrhein-Westfalen grund-
sätzlich die Unteren Denkmalbehörden.  
 
 
 
Haarmann 
 
 
Anlage(n): 
(1) Übersichtsplan und Foto 
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Sichtvermerk der Ersten Beigeordneten: 
 
 
Sichtvermerk des Beigeordneten: 
 
 
Sichtvermerk des Kämmerers: 
 
 
Weitere Sichtvermerke/Stellungnahmen der Fachbereiche/Fachdienste/Stabsstellen: 
 
 
Fachbereich 6: 
 
Fachbereich 7: 
 
Fachdienst 7.2: 
 
Fachdienst 7.3 
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